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HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ 
WHITELABEL-LÖSUNG VON E-MOBILIO

 

1 Inhalt der Whitelabel-Lösung 

Im Rahmen der Whitelabel-Lösung stellt e-mobilio die e-mobilio-Plattform über ein iFrame, das auf der 
Webseite des Autohändlers implementiert ist, zur Verfügung. Dabei bindet es alleine Fahrzeuge und ggf. 
Produkte aus dem Marken- und Modellportfolio des Autohändlers ein und vermittelt die Nutzer im Rahmen der 
Funktion „Angebot einholen“ sowie ggf. hinsichtlich der weiteren Produkte des Autohändlers an den 
Autohändler. 

Der Service und Umfang der e-mobilio Plattform wird allein durch e-mobilio bestimmt. Der Autohändler kann 
nicht verlangen, dass z.B. zusätzliche Informationen von den Nutzern erhoben werden.  

2 Datenschutzrechtliche Bewertung 

Im vorliegenden Fall liegt im Rahmen der Verarbeitung der personenbezogenen Daten über das iFrame eine 
alleinige Verantwortung von e-mobilio vor. Ab dem Zeitpunkt der Weiterleitung der Anfragen an den 
Autohändler endet die Verantwortlichkeit von e-mobilio und der Autohändler agiert als Verantwortlicher im 
Sinne der DSGVO. 

Es besteht zwar eine Verbundenheit zwischen der e-mobilio Plattform und dem Leistungsangebot des 
Autohändlers. Jedoch liegt sowohl die Entscheidung über die technische Ausgestaltung als auch – was 
entscheidend ist – über den Zweck der Verarbeitung über das iFrame allein bei e-mobilio. Der Autohändler 
hat keinen Einfluss auf die jeweiligen personenbezogenen Daten, die über das iFrame erhoben werden, er 
kann beispielsweise nicht die Kategorien der personenbezogenen Daten bestimmen bzw. Datensätze 
ergänzen oder modifizieren. e-mobilio und die Autohändler entscheiden auch nicht gemeinsam über die 
Zwecke der Verarbeitung und die Verarbeitung der einen Partei ist auch ohne die Verarbeitung der jeweils 
anderen Partei möglich. Es besteht kein gemeinsamer, zusammenhängender Verarbeitungszweck. Aus 
diesem Grund liegt keine gemeinsame Verarbeitung gemäß Art. 26 DSGVO vor. 

Nach Weiterleitung der Daten auf den Autohändler sind die Autohändler keine Auftragsverarbeiter, da sie die 
Daten der Nutzer gerade nicht auf Weisung von e-mobilio verarbeiten. Sie erfüllen gegenüber dem Nutzer 
auch keine Verpflichtungen von e-mobilio, sondern haben ab diesem Zeitpunkt eine eigene geschäftliche 
Beziehung zu dem Nutzer. 

 


